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Zu den neuen Hilfsmaßnahmen für Berlin
Anscheinend liegt dieser Bereitstellung die Vorstellung zugrunde, daß ein Halten 
und Stärken der Berliner Position – und das schließt eine maximale Bevölkerungs
zahl und Wirtschaftskraft mit ein – für die deutsche und darüber hinaus für die 
„westliche“ politische Gesamtkonzeption wichtig ist. Dann aber sollten die erfor
derlichen Beiträge unter dem gleichen Aspekt wie Verteidigungsausgaben und 
Entwicklungshilfe gesehen und so erhöht werden, daß der gesetzte Zweck erreich
bar ist. Nicht sinnvoll ist es dagegen, unter den gegebenen Umständen die wirt
schaftliche und allgemeinpolitische Zielsetzung in eine vorwiegend soziale zu ver
kehren und die bereitstehenden Mittel unter Vernachlässigung des Hauptziels für 
die Finanzierung eines gesamten Bündels von Maßnahmen zu verwerten, die – 
so gesehen – überdies nicht einmal frei von inneren Widersprüchen sind. Zusätz
licher Wohnungsbau z.B. ist nur dann erforderlich, wenn die entsprechende Bevöl
kerung vorhanden ist, wenn es also gelingt, die Zuwanderung von Arbeitskräften 
mit angemessenem Aufwand zu bewirken.

Nicht stichhaltig erscheint das Argument gegen die von Berlin vorgelegten Hilfs
programme, daß einmal gewährte Präferenzen gewöhnlich zu Dauereinrichtun
gen werden. Sie können vielmehr durchaus von vornherein terminiert werden, wie 
ja auch die Erholungsbeihilfe zunächst nur für das Jahr 1962 vorgesehen ist. Der
artige Befristungen sollten in Zukunft von allen Seiten ernstgenommen werden. 
Dies hätte eigentlich auch in der Vergangenheit schon der Fall sein müssen. So ist 
zum Beispiel nicht einzusehen, warum die Steuer für Spirituosen in Berlin im
mer noch niedriger ist als im Bundesgebiet. Ebenfalls ist das Argument gegen eine 
Senkung der Sozialversicherungsbeiträge, daß kurzfristig das Leistungs prinzip 
in der Rentenversicherung nicht aufgegeben werden kann, nur schwer begreiflich, 
wenn dies der administrativ einfachste Weg (bei Arbeitskräftemangel sehr wich
tig!) ist, das vorrangige Ziel zu erreichen, einen hinlänglichen wirtschaftlichen 
Anreiz für alle Arbeitnehmer in Anpassung an die Einkommensschichtung zu 
bieten. 

aus dem Wochenbericht Nr. 43 vom 27. Oktober 1961 “
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Die jüngsten Bemühungen zur Reform der Gemeindefinanzierung 
sind gescheitert. Die von der Bundesregierung vorgeschlagene 
kommunale Zuschlagsteuer auf Einkommen- und Körperschaft-
steuer wird von den Kommunen abgelehnt. Die Gewerbesteuer 
bleibt erhalten. Ein Blick auf die kommunale Einnahmeseite verrät 
die Gründe. Im geltenden Recht sorgt nur der Einkommensteuer-
anteil der Gemeinden für eine gleichmäßige Verteilung der kom-
munalen Steuereinnahmen. Mit der Einführung einer kommunalen 
Zuschlagsteuer auf die örtlich festgesetzte Einkommensteuer würde 
die bestehende Ungleichverteilung weiter verstärkt. Das gilt auch 
für die von der Bundesregierung vorgeschlagene Erhöhung des 
Umsatzsteueranteils der Gemeinden. Wesentliche Mängel des be-
stehenden Systems – ungleichmäßige Verteilung und Volatilität der 
Gewerbesteuereinnahmen – würden durch den Reformvorschlag 
der Bundesregierung wohl nicht wesentlich entschärft werden. Es 
gibt aber Möglichkeiten, die Eigenverantwortlichkeit der Gemein-
den (fiskalische Äquivalenz) und eine angemessene kommunale 
Finanzausstattung gleichermaßen zu stärken. Vorgeschlagen wird 
eine aufkommensneutrale kommunale Umsatzsteuerzuweisung pro 
Einwohner, die die erhöhte Ungleichverteilung bei einer Zuschlag-
steuer ausgleicht, stabile Einnahmen generiert und die richtigen 
wirtschaftlichen Anreize setzt.

Die von der Bundesregierung eingesetzte Gemeinde
finanzkommission hat nach gut einjähriger Arbeit im 
Juni 2011 ihren Abschlussbericht vorgelegt. Trotz der von 
allen Seiten anerkannten Reformbedürftigkeit der Ge
meindefinanzierung konnte keine Einigung erzielt wer
den. In Anbetracht der kontroversen Zielvorstellungen 
überrascht das nicht. Die Bundesregierung brachte das 
sogenannte „Prüfmodell“ in die Diskussion ein. Dieses 
sieht vor, die Gewerbesteuer aufzugeben und durch ein 
kommunales Zuschlagsrecht bei Einkommen und Kör
perschaftsteuer (Zuschlagsteuer) sowie einen höheren 
Anteil am Volumen der Umsatzsteuer zu ersetzen. Da
bei soll der kommunale Anteil am Gesamtaufkommen 
aus diesen Steuern gleich bleiben. Dieses Modell wur
de jedoch bis zuletzt von den kommunalen Vertretern 
in der Kommission abgelehnt. Sie propagierten stattdes
sen das alternative „Kommunalmodell“, das eine Aus
weitung der gewerbesteuerlichen Bemessungsgrundla
ge vorschlägt und damit für eine Verstetigung der kom
munalen Einnahmen sorgen soll. 1

Aus wissenschaftlicher Sicht spricht Vieles für die Ab
lösung der Gewerbesteuer durch eine rechtsformunab
hängige Unternehmenssteuer auf Basis einer einheitli
chen Bemessungsgrundlage, auch im Hinblick auf die 
mögliche Einführung einer gemeinsamen unterneh
menssteuerlichen Bemessungsgrundlage auf europäi
scher Ebene. Darüber hinaus legen theoretische Über
legungen nahe, das Prinzip der fiskalischen Äquivalenz 
stärker in der Kommunalfinanzierung zu verankern. 
Danach sollen Entscheidungsträger, Nutznießer loka
ler öffentlicher Güter und deren Kostenträger identisch 
sein.2 Dieses Prinzip ist bisher ansatzweise für die 
Unternehmen, nicht jedoch für die Einwohner einer 
Kommune erfüllt. Das fiskalische Äquivalenzprinzip 
könnte auch in Bezug auf die Einwohner zur Geltung 
gebracht werden, wenn die Gemeinden über einen kom

1 Vgl. Resolution „Kommunale Handlungsfähigkeit sichern“ des Deutschen 
Städtetages und des Deutschen Städte- und Gemeindebundes vom 15. Juni 
2010, www.staedtetag.de/imperia/md/content/pressedien/2010/14.pdf.

2 Für eine ausführliche Darstellung des Prinzips siehe Blankart, C. (2003): 
Öffentliche Finanzen in der Demokratie. 570.

Gemeindefinanzreform gescheitert: 
Warum sich die Kommunen querlegen
von martin simmler und florian Walch
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Die Entwicklung der kommunalen Steuereinnahmen 
während des Beobachtungszeitraums zeigt, dass sich 
die Ertragsteuern – und unter ihnen insbesondere die 
Gewerbesteuer – dynamisch und im Zeitverlauf schwan
kend entwickelt haben (Abbildung 2). Das Kassenauf
kommen der Gewerbesteuer hat sich innerhalb weniger 
Jahre von einem Tiefpunkt bei 15,6 Milliarden Euro im 
Jahr 2003 auf 32,2 Milliarden Euro im Jahr 2008 mehr 
als verdoppelt.4 Das Aufkommen aus der Umsatzsteuer 
f luktuiert dagegen deutlich schwächer. Der Umsatz
steueranteil der Kommunen wuchs über den Beobach
tungszeitraum um durchschnittlich vier Prozent jähr
lich. Die Grundsteuern entwickelten sich am stabilsten 
mit einer jährlichen Wachstumsrate von drei Prozent. 

Struktur und Volumen des Steueraufkommens 
unterscheiden sich deutlich unter den 
Kommunen 

Für die Analyse von Verteilung und Volatilität kommu
naler Einnahmen werden im Folgenden die Einnahmen 
pro Einwohner verwendet. Damit wird berücksichtigt, 
dass alle Kommunen grundsätzlich ähnliche öffentliche 
Leistungen pro Bürger zu erbringen haben. Diese kön
nen sich allerdings in Niveau und Struktur je nach Grö

4 Dabei ist zu berücksichtigen, dass 2004 die Verlustverrechnung 
eingeschränkt und dass die Hinzurechnungen und Kürzungen durch die 
Unternehmenssteuerreform 2008 wesentlich verändert worden sind.

munalen Zuschlag auf die örtlich festgesetzte Einkom
mensteuer eine eigene einwohnerbezogene Einnahme
quelle erhielten. Ziel dieser Untersuchung ist es, die 
Verteilungswirkungen einer solchen Zuschlagsteuer 
zu analysieren. Datengrund lage sind dabei die Daten
bank Statistik Lokal für 1998 bis 2008 sowie die Jah
resrechnungsstatistik des Statistischen Bundesamtes 
für die Jahre 2003 bis 2006. Die Auswertungen bezie
hen sich auf Werte in Preisen von 2000.

Gewerbesteuer und einkommensteueranteil 
sind die wichtigsten einnahmequellen 
der kommunen

Die Einnahmen der Kommunen gliedern sich in Steu
ern, Gebühren und Abgaben, Zuweisungen und Um
lagen sowie Einnahmen aus dem Vermögenshaushalt, 
wobei die Steuern über den Beobachtungszeitraum im 
Schnitt 50 Prozent des Einnahmevolumens ausmachten 
(Abbildung 1). Unter den Steuern entfielen auf die Ge
werbesteuer und die kommunalen Anteile an der Ein
kommensteuer je 20 Prozentpunkte, auf die Grund
steuer gut acht Prozentpunkte und auf die Umsatz
steueranteile zwei Prozentpunkte. Die Finanzierung 
der Gemeinden hängt somit durchschnittlich zu rund 
40 Prozent von ertragsabhängigen Steuern ab.3 

3 Wenn man von der Finanzierung der Landeszuweisungen, die ebenfalls 
teilweise über die Einkommensteuer finanziert werden, absieht.

Abbildung 1

einnahmequellen deutscher kommunen im Durchschnitt der Jahre 1998 bis 2008
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Quellen: Statistisches Bundesamt; Berechnungen des DIW Berlin.

© DIW Berlin 2011

Steuern und steuerähnliche Einnahmen machen knapp die Hälfte der kommunalen Einnahmen aus. 
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das Gewerbesteueraufkommen sowie andererseits an 
die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 
einer Gemeinde verwundert dies nicht (Kasten). Die Ein
kommensteuer ist aufgrund des Höchstbetrages gleich
mäßiger verteilt. Dadurch und durch den erheblichen 
Anteil der Einkommensteuer an den Gesamtsteuerein
nahmen der Gemeinden wird die Spreizung der Einnah
men zwischen den Kommunen gedämpft.

Ostdeutsche und kleine Gemeinden mit 
niedrigem Steueraufkommen 

Eine genauere Betrachtung der Verteilung der Gemein
den nach dem durchschnittlichen ProKopfAufkom
men aus Gewerbe, Einkommen und Umsatzsteuer 
zeigt, dass die ostdeutschen Gemeinden im untersten 
Viertel (Quartil) der Verteilung stark über und in den 
restlichen Quartilen stark unterrepräsentiert sind (Ta
belle 2). Vielerorts in Ostdeutschland sind weder Un
ternehmen noch einkommensteuerstarke Bürger in 
großer Zahl ansässig, so dass selbst durch den Zuwei
sungsschlüssel der Einkommensteuer keine ausreichen
den Steuereinnahmen zur Verfügung stehen. In West 
wie in Ostdeutschland sind Gemeinden mit weniger als 
20 000 Einwohnern im niedrigsten Quartil überreprä
sentiert, während sich Gemeinden mit mehr als 20 000 
Einwohnern vorwiegend im höchsten Quartil befinden. 
Dies resultiert daraus, dass die Gewerbesteuer im We
sentlichen in größeren Gemeinden anfällt. 

Die Volatilität des Steueraufkommens ist 
in einigen Kommunen sehr hoch 

Als ein Problem der Gemeindefinanzierung gilt die 
Schwankung der Steuereinnahmen über den Konjunk

ße sowie Wirtschafts und Sozialstrukturen der Kom
munen deutlich unterscheiden. Im Zeitraum 1998 bis 
2008 nahmen die deutschen Kommunen durchschnitt
lich 131 Euro Gewerbesteuer, 204 Euro Einkommensteu
er und 16 Euro Umsatzsteuer pro Einwohner ein (Tabel
le 1). Dabei zeigen sich starke Unterschiede zwischen 
den Gemeinden. Das Verhältnis zwischen dem 25. und 
dem 75. Perzentil in der Rangfolge der Gemeinden be
trägt für die Gewerbesteuer rund eins zu fünf, für die 
Umsatzsteuer eins zu vier und für die Einkommensteu
er eins zu drei. Dass die Gewerbe und die Umsatzsteu
er ungleichmäßiger verteilt sind, bestätigt sich beim 
Vergleich der Mittelwerte mit dem jeweiligen Median. 
Während für viele Kommunen die Einkommensteuer 
eine sehr wichtige Rolle spielt, fallen die Gewerbe und 
Umsatzsteuer aufgrund ihrer Konzentration auf weni
ge Gemeinden als ergiebige Steuerquelle in vielen Ge
meinden weitgehend aus. Diese Verhältnisse spiegeln 
sich auch in einem anderen Streuungsmaß, dem Gini
Koeffizienten, wider. Für die Gewerbesteuer ist er mehr 
als doppelt so hoch wie für die Einkommensteuer.

Die Verteilung der Steuereinnahmen auf die Gemein
den hängt neben der Steuerbasis maßgeblich vom je
weiligen Zuweisungsschlüssel ab. Die Gewerbesteuer 
verbleibt – abgesehen von der Umlage an den Bund und 
die Länder – in der Gemeinde, in der sie entstanden ist. 
Eine Umverteilung findet nicht statt, so dass sich auf
grund der unterschiedlichen Verteilung der Steuerba
sis eine starke Ungleichverteilung ergibt. Die Umsatz
steuer liegt hinsichtlich der Ungleichverteilung zwi
schen Gewerbe und Einkommensteuer. Angesichts 
der Kopplung des Zuweisungsschlüssels einerseits an 

Tabelle 1

Durchschnittliches Pro-kopf-aufkommen der Gemeinden 1998–2008
In Euro

Durchschnitt 25. Perzentil Median 75. Perzentil Gini-Koeffizient1

Gewerbesteuer2 131 28 64 144 0,61
Einkommensteuer-Anteil3 204 90 216 278 0,29
Umsatzsteuer-Anteil3 16 5 10 20 0,54
Zusammen 352 185 296 432 0,37

1 Der Gini-Koeffizient kann Werte von 0 bis 1 annehmen. Je höher die Werte sind, umso größer ist die 
Ungleichheit zwischen den Gemeinden in Bezug auf das Pro-Kopf-Aufkommen.
2 Nach Umlage an den Bund und die Länder.
3 Zur Verteilung der Einkommen- und Umsatzsteuer auf die Gemeinden siehe Kasten.

Quellen: Statistisches Bundesamt; Berechnungen des DIW Berlin.

© DIW Berlin 2011

Gewerbe- und Umsatzseuer sind sehr ungleich über die Gemeinden verteilt, die Abweichun-
gen bei der Einkommensteuer sind deutlich geringer. 

Abbildung 2

kommunale einnahmen nach steuerarten
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Quellen: Statistisches Bundesamt; Berechnungen des DIW Berlin.

© DIW Berlin 2011

Gewerbesteuer- und Einkommensteueranteile sind die wichtigsten 
Steuerquellen für die Kommunen – beide sind konjunkturabhängig. 
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Zusammenfassend kann festgehalten werden: Die Ge
werbesteuer stellt nur für einen Bruchteil aller Gemein
den eine wesentliche Einnahmequelle dar und ist auf
grund ihrer Abhängigkeit vom Ertrag sehr volatil. Glei
ches lässt sich daher auch für eine Zuschlagsteuer auf 
die Körperschaftsteuer vermuten.

Die Umsatzsteuer ist aufgrund des Zuweisungsschlüs
sels ähnlich auf die Gemeinden verteilt wie die Gewer
besteuer, so dass bei Beibehaltung des Zuweisungs
schlüssels die von der Bundesregierung vorgeschlage
ne Erhöhung des kommunalen Umsatzsteueranteils nur 
wenigen Gemeinden zugute käme. Die Einnahmen aus 
der Umsatzsteuer sind jedoch im Zeitverlauf deutlich 
stabiler als die aus der Gewerbesteuer.

Die Einkommensteuer ist zurzeit die am gleichmäßigs
ten verteilte Steuereinnahme. Entscheidend dafür ist der 

turzyklus. Zwar könnte man annehmen, dass Kommu
nen in der Lage sind, ihre Einnahmen über die Zeit 
durch Kreditgeschäfte zu glätten. Die politökonomi
sche Realität und die Zunahme der Verschuldung ei
niger Kommunen legen jedoch nahe, dass Kredite zum 
Konjunkturhöhepunkt nicht getilgt werden, sondern 
stattdessen die Ausgaben an den kurzfristigen Ein
nahmenzuwachs angepasst werden. Die mit Abstand 
volatilste der drei Steuerarten ist die Gewerbesteuer 
(Tabelle 3). Insbesondere bei Gemeinden mit hohen 
Gewerbesteuereinnahmen weist sie sehr deutliche 
Schwankungen über die Jahre auf. Die Einkommen
steuer ist aufgrund ihrer Abhängigkeit vom Ertrag et
was volatiler als die Umsatzsteuer. Je nach Konjunk
turlage zum Zeitpunkt der Neuberechnung der Ver
teilungsschlüssel können einzelne Gemeinden ihren 
Anteil am zu verteilenden Aggregat ausbauen oder müs
sen Einschnitte hinnehmen.

(1) Einkommensteuer: Der Anteil der Kommunen an der 

Einkommensteuer beträgt seit dem 1. Januar 1994 15 Pro-

zent des jährlichen Kassenaufkommens. Die Aufteilung der 

Einkommensteuer auf die Bundesländer erfolgt nach der am 

Wohnsitz festgesetzten Einkommensteuer. Die Länderanteile 

werden alle drei Jahre neu bestimmt. Für 2006 bis 2008 war 

die festgesetzte Einkommensteuer von 2001 maßgeblich. Der 

Schlüssel ist meist mehr als sechs Jahre alt.

Die Verteilung auf die einzelnen Gemeinden innerhalb 

eines Landes richtet sich nach einem speziellen Verteilungs-

schlüssel, der ebenfalls auf der am Wohnort festgesetzten 

Einkommensteuer der zurückliegenden Jahre beruht. Dabei 

wird jedoch nur derjenige Teil der festgesetzten Steuer berück-

sichtigt, der auf zu versteuerndes Einkommen unterhalb einer 

gewissen Obergrenze anfällt. Diese Höchstbeträge wurden 

in den vergangenen Jahren regelmäßig angepasst. Seit 2006 

sind sie bundeseinheitlich und betragen 30 000 Euro für Un-

verheiratete und 60 000 Euro für Verheiratete. Die Festlegung 

von Höchstbeträgen des zu versteuernden Einkommens führt 

bei der Verteilung der Einkommensteuer auf die Kommunen 

zu einem gewissen Ausgleich zwischen Gemeinden mit relativ 

vielen einkommensstarken Einwohnern und solchen mit relativ 

vielen einkommensschwächeren Einwohnern.

Des Weiteren erhalten die Kommunen einen Anteil am 

Kassenaufkommen der Kapitalertragsteuer beziehungsweise 

der 2009 eingeführten Abgeltungsteuer. Dieser Anteil beträgt 

zwölf Prozent. Die Aufteilung ist dieselbe wie für die kassen-

mäßig vereinnahmte Einkommensteuer.

(2) Umsatzsteuer: Vom Gesamtaufkommen aus der Um-

satzsteuer wurde im Zeitraum 1998 bis 2008 ein Anteil von 

2,2 Prozent auf die Kommunen verteilt, 15 Prozent davon 

entfielen auf ostdeutsche und 85 Prozent auf westdeutsche 

Kommunen. Der Anteil der jeweiligen Gemeinde richtet 

sich für Ostdeutschland nach dem örtlichen Gewerbesteuer-

aufkommen der Jahre 1992 bis 1997 (70 Prozent) und der 

durchschnittlichen Anzahl der sozialversicherungspflichtig 

Beschäftigten jeweils zum 30. Juni der Jahre 1996 und 1998 

(30 Prozent), für Westdeutschland wurde zusätzlich das ört-

liche Gewerbekapitalsteueraufkommen 1995, gewichtet mit 

dem durchschnittlichen örtlichen Hebesatz der Jahre 1995 bis 

1998 berücksichtigt. 

Ab dem Jahr 2017 soll die Zuteilung nach einem neuen bun-

deseinheitlichen Zuweisungsschlüssel erfolgen. Dieser setzt 

sich wie folgt zusammen: 25 Prozent des Gewerbesteuerauf-

kommens der Jahre 2001 bis 2006, 50 Prozent der Anzahl der 

sozialversicherungspflichtig Beschäftigten jeweils am 30. Juni 

2004 bis 2006 und 25 Prozent der sozialversicherungspflich-

tigen Entgelte der Jahre 2003 bis 2005. Die beiden letzten 

Komponenten werden mit der Abweichung des örtlichen 

Hebesatzes vom durchschnittlichen bundesweiten Gewerbe-

steuer-Hebesatz gewichtet. Für die Jahre 2009 bis 2011 setzt 

sich der Zuweisungsschlüssel zu 75 Prozent nach dem alten 

und zu 25 Prozent aus dem neuen Schlüssel zusammen, für 

2012 bis 2013 jeweils zu 50 Prozent und für 2015 bis 2017 zu 

25 Prozent aus dem ehemaligen und zu 75 Prozent aus dem 

neuen Schlüssel.

Kasten 

schlüssel für die zuweisung von einkommen- und umsatzsteuer an die Gemeinden
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Eine dritte Möglichkeit der Grundfinanzierung von 
Kommunen sieht eine aufgabenorientierte Mittelaus
stattung vor, die durch eine pauschalisierte Grundfi
nanzierung oder die Erstattung von Aufwendungen 
erreicht wird. Diese Variante ist in mehreren Nachbar
ländern anzutreffen und wird im Bereich der Sozial
ausgaben vereinzelt auch in Deutschland praktiziert. 
Der Vorteil einer pauschalen Zuweisung pro Kopf, wie 
sie in der vorliegenden Studie simuliert wird, liegt dar
in, dass sie weitgehend ohne verzerrende Anreize aus
kommt und jedem Einwohner einkommensunabhän
gig den gleichen „Wert“ beimisst. Sie ist damit gut zur 
Finanzierung einer Basisausstattung geeignet. 

ausgleichend wirkende Verteilungsschlüssel. Fraglich 
ist damit, wie sich die Verteilung der Einkommensteu
er ändern würde, wenn das derzeitige Zuweisungsver
fahren – wie im aktuellen Reformmodell der Bundes
regierung vorgesehen – durch einen Zuschlag der Ge
meinden auf die örtlich festgesetzte Einkommensteuer 
ersetzt würde.

simulation einer Gemeindefinanzreform 
in zwei schritten

Zur besseren Illustration der Umverteilungswirkung 
eines kommunalen Zuschlagsatzes auf die festgesetzte 
Einkommensteuer wird eine Simulation in zwei Stufen 
vorgenommen. Im ersten Schritt wird nur der auf den 
vorangegangenen Jahren basierende Verteilungsschlüs
sel durch einen Verteilungsschlüssel ersetzt, dem die 
im betrachteten Jahr festgesetzte Einkommensteuer zu
grunde liegt. Dieses Szenario wird mit dem geltenden 
Recht verglichen und dient zudem als Referenzszenario 
für die im zweiten Schritt umgesetzte Simulation der 
Zuschlagsteuer. Durch diese Vorgehensweise wird eine 
genauere Analyse der Verteilungswirkung einer kom
munalen Zuschlagsteuer und der Abschaffung des auf 
vorangegangen Jahren basierenden Einkommensteuer
verteilungsschlüssels ermöglicht.

Im zweiten Schritt wird neben der kommunalen Zu
schlagsteuer eine pauschale Grundfinanzierung simu
liert. Ausgangspunkt dafür ist die Tatsache, dass sowohl 
im geltenden System also auch bei Einführung einer 
kommunalen Zuschlagsteuer eine starke Ungleichver
teilung der Einnahmen vorherrscht. Aktuell wird die
ses Problem durch einen umfangreichen vertikalen und 
horizontalen Ausgleichsmechanismus gelöst, der fi
nanzschwachen Kommunen eine Grundausstattung 
gewährleistet. Allerdings durchbricht der kommuna
le Finanzausgleich das Prinzip der fiskalischen Äqui
valenz und schafft eine Vielzahl von verzerrenden An
reizen für die Kommunen, zum Beispiel bei der Wahl 
der Hebesätze.5 

Als alternativer Weg zur Sicherstellung ausreichender 
Finanzmittel in den Kommunen wird gelegentlich eine 
Reform der Grundsteuer vorgeschlagen. Bei allen Vor
teilen dieser Steuer scheint es jedoch fragwürdig, ob tat
sächlich jede Kommune ein ausreichendes Aufkommen 
aus dieser Quelle generieren kann, da auch die Preise für 
Grundstücke und Gebäude nach Größe und Lage der Ge
meinden stark schwanken. Außerdem lehnen kommu
nale Entscheidungsträger eine Aufwertung der Grund
steuer aufgrund ihrer Überwälzung auf die Mieter ab. 

5 Siehe hierzu Büttner, T. (2006): The incentive effect of fiscal equalization 
on tax policy. Journal of Public Economics 90 (3), 477–497. 

Tabelle 3

volatilität des Pro-kopf-aufkommens der Gemeinden  
1998–2008
Variationskoeffizient1

Durchschnitt 25. Perzentil Median 75. Perzentil

Gewerbesteuer2 0,8 0,41 0,59 0,87
Einkommensteuer-Anteil3 0,2 0,12 0,15 0,25
Umsatzsteuer-Anteil3 0,2 0,09 0,13 0,21
Insgesamt 0,3 0,16 0,22 0,34

1 Je höher der Variationskoeffizient ist, desto stärker schwanken die Pro-Kopf-Aufkommen im Zeitverlauf.
2 Nach Umlage an den Bund und die Länder.
3 Zur Verteilung der Einkommen- und Umsatzsteuer auf die Gemeinden siehe Kasten. 

Quellen: Statistisches Bundesamt; Berechnungen des DIW Berlin.

© DIW Berlin 2011

Die Gewerbesteuer ist deutlich volatiler als die Einkommen- und die Umsatzsteuer. 

Tabelle 2

Durchschnittliches Pro-kopf-aufkommen an Gewerbe-, umsatz- 
und einkommensteuer der Gemeinden 1998–2008
In Prozent

1. Quartil 2. Quartil 3. Quartil 4. Quartil
Zahl der  

Gemeinden

Westdeutsche Gemeinden 3,9 28,5 33,5 34,1 8 496
Ostdeutsche Gemeinden 73,4 17,3 5,4 3,9 3 846
Gemeinden mit mehr als 
100 000 Einwohnern 0,0 2,4 9,8 87,8 82
Gemeinden mit 20 000 bis 
100 000 Einwohnern 1,0 10,9 11,0 77,1 589
Gemeinden mit weniger als 
20 000 Einwohnern 26,9 25,9 25,6 21,6 11 671

Quellen: Statistisches Bundesamt; Berechnungen des DIW Berlin.

© DIW Berlin 2011

Ostdeutsche Gemeinden und kleine Kommunen verfügen im Schnitt über geringere 
Einnahmen pro Kopf. 
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Recht) auf 0,20 („Modell 1“). Das Aufkommen läge am 
25. Perzentil der Gemeinden bei 167 Euro, bei gelten
dem Recht sind es 102 Euro. Am Median ergibt sich ein 
Anstieg um zwölf Euro. Die geringere Ungleichvertei
lung wird vor allem durch das höhere Aufkommen der 
ostdeutschen Gemeinden erreicht, da die Einkommen
steuer in den ostdeutschen Bundesländern relativ stark 
gestiegen ist (Tabelle 5). 

Die stärksten durchschnittlichen Zuwächse verzeichnen 
brandenburgische Gemeinden mit 90 Euro, gefolgt von 
MecklenburgVorpommern mit rund 80 Euro. Die stärks
ten Einbußen entstehen in Hessen mit rund 40 Euro. Je
doch verzeichnen auch einzelne Länder im Westen mode
rate Zuwächse, zum Beispiel Niedersachsen. Dieses Bild 
zeigt sich auch beim Blick auf die Anzahl der Gewinner 
und Verlierer ( Tabelle 6). Während in Ostdeutschland alle 
Kommunen besser gestellt werden, beträgt der Anteil der 
westdeutschen Kommunen mit Aufkom menszuwächsen 
nur 53 Prozent. Zudem zeigt sich, dass Gemeinden mit 
mehr als 20 000 Einwohnern größtenteils mit einem 
geringeren Einkommensteueranteil auskommen müs
sen (68 beziehungsweise 63 Prozent), wohingegen rund 
70 Prozent der Gemeinden mit weniger als 20 000 Ein
wohnern besser gestellt sind. 

Kommunale Zuschlagsteuer führt zu einer 
stärkeren Ungleichverteilung 

Die Einführung eines kommunalen Zuschlags („Mo
dell 2“) führt im Vergleich zu „Modell 1“ zu einer stär
keren Ungleichverteilung: Der GiniKoeffizient steigt 
von 0,20 auf 0,23. Das Einkommensteueraufkommen 
sinkt am 25., 50. und 75. Perzentil, wobei die Reduk
tion am Median mit 21 Euro pro Einwohner am stärks
ten ist. Das verdeutlicht, dass die Verteilung insbeson
dere durch die starke Konzentration des Aufkommens 
am obersten Ende der Verteilung bestimmt wird. Ein 
Blick auf die Anzahl der Gewinner und Verlierer zeigt, 
dass der zurzeit gültige Verteilungsschlüssel zu einer 
erheblichen Umverteilung zwischen einkommensteuer
starken und schwachen Kommunen führt; nur rund 
35 Prozent der Gemeinden würden durch die Einfüh
rung einer kommunalen Zuschlagsteuer besser gestellt. 
Diese Umverteilung ist in Westdeutschland mit 26 Pro
zent Gewinnern aufgrund des größeren Einkommens
gefälles zwischen Stadt und Land stärker ausgeprägt als 
in Ostdeutschland (rund 55 Prozent Gewinner). Ein Ver
gleich der Gemeinden nach Einwohnerzahlen bestätigt 
dieses Bild: Durch die Einführung einer kommunalen 
Zuschlagsteuer würden insbesondere große Städte mit 
mehr als 100 000 Einwohnern gewinnen (Anteil der 
Gewinner rund 55 Prozent). 

Im zweiten Schritt der Simulation werden daher alle 
allgemeinen Zuweisungen des Bundes und der Flä
chenstaaten an die Kommunen6 sowie die Einnahmen 
aus dem kommunalen Umsatzsteueranteil durch eine 
einwohnerbezogene Umsatzsteuerzuweisung aufkom
mensneutral ersetzt. Die Aufkommensneutralität wird 
für das Jahr 2002 hergestellt. Für die Stadtstaaten wird 
der für die Flächenländer ermittelte ProKopfUmsatz
steueranteil übernommen. Für beide Teilaspekte der 
Simulation wird angenommen, dass die anvisierte Re
form im Jahr 2003 in Kraft getreten wäre. Die der Si
mulation zugrunde liegende Verteilung der festgesetz
ten Einkommensteuer basiert auf einer Auswertung 
der Lohn und Einkommensteuerstatistik 2004 auf Ge
meindeebene, die für die Jahre 2003 bis 2008 mit der 
Kassenstatistik fortgeschrieben wurde.

Aktuellerer Verteilungsschlüssel verringert 
Ungleichverteilung der Steuereinnahmen 

Die Berechnungen zeigen, dass die ungleiche Vertei
lung der Steuereinnahmen bei Einführung eines ak
tuellen, auf der Steuerfestsetzung im jeweiligen Jahr 
basierenden Schlüssels für die Verteilung der Einkom
mensteuer auf die Bundesländer abnimmt (Tabelle 4). 
Der GiniKoeffizient reduziert sich von 0,29 (geltendes 

6 Unter der Annahme, dass sich die Zuteilung kommunaler Aufgaben 
zwischen den Bundesländern nicht unterscheidet, werden die Landeszuwei-
sungen an Bezirke, Landkreise und Samtgemeinden hierbei vereinfachend 
außer Acht gelassen.

Tabelle 4

Durchschnittliches Pro-kopf-aufkommen der Gemeinden 2003–2008
In Euro

Durch-
schnitt

25. 
Perzentil

Median
75. 

Perzentil
Gini- 

Koeffizient1

Einkommensteuer Geltendes Recht 211 102 219 285 0,29
Modell 1 231 167 231 283 0,20
Modell 2 227 160 210 270 0,23

Umsatzsteuer Geltendes Recht 17 5 11 21 0,54
Modell 1 17 5 11 21 0,54
Modell 2 337 337 337 337 0,00

Summe einschließlich 
Gewerbesteuer

Geltendes Recht 387 197 312 462 0,38
Modell 1 407 235 330 462 0,34

Insgesamt einschließlich 
allgemeiner Zuweisungen

Geltendes Recht 648 456 548 696 0,24
Modell 2 722 550 639 777 0,19

1 Der Gini-Koeffizient kann Werte von 0 bis 1 annehmen. Je höher die Werte sind, umso größer ist die 
Ungleichheit zwischen den Gemeinden in Bezug auf das Pro-Kopf-Aufkommen.

Quellen: Statistisches Bundesamt; Berechnungen des DIW Berlin.  

© DIW Berlin 2011

Die Einführung einer Zuschlagsteuer verstärkt die Ungleichverteilung der Kommunal-
einnahmen. 
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sich durch den Wegfall der rund 20 Milliarden Euro 
Landeszuweisungen der kommunale Anteil an der Um
satzsteuer von 2,2 auf 19,7 Prozent.7 Es ergibt sich eine 
durchschnittliche ProKopfZuweisung in Höhe von 

7 Dieser Anteil wird auch für die Jahre 2003 bis 2008 zugrunde gelegt.

Pauschalfinanzierung stellt Mindestfinanzierung 
sicher 

Im Folgenden wird geprüft, inwieweit diese Umvertei
lungswirkungen einer kommunalen Zuschlagsteuer 
durch eine pauschale Grundfinanzierung ausgeglichen 
werden können. Für das Jahr 2002 gerechnet erhöht 

Tabelle 5

Durchschnittliches Pro-kopf-aufkommen der Gemeinden aus Gewerbe-, einkommen- und umsatzsteuer  
nach Bundesländern 2003–2008
In Euro

Durchschnitt 25. Perzentil Median 75. Perzentil Gini-Koeffizient1

Schleswig-Holstein Geltendes Recht 430 246 303 386 0,38
Modell 1 447 261 320 404 0,37
Modell 2 771 573 642 737 0,22

Niedersachsen Geltendes Recht 373 254 319 421 0,25
Modell 1 398 279 344 449 0,24
Modell 2 712 583 656 774 0,14

Nordrhein-Westfalen Geltendes Recht 613 474 580 699 0,17
Modell 1 591 454 558 677 0,18
Modell 2 893 758 856 979 0,12

Hessen Geltendes Recht 564 393 488 661 0,23
Modell 1 526 360 452 616 0,24
Modell 2 814 631 731 901 0,17

Rheinland-Pfalz Geltendes Recht 339 233 291 384 0,25
Modell 1 355 248 309 405 0,25
Modell 2 667 548 618 727 0,14

Baden-Württemberg Geltendes Recht 615 441 542 685 0,23
Modell 1 589 415 516 657 0,23
Modell 2 891 714 819 960 0,16

Bayern Geltendes Recht 502 344 425 559 0,25
Modell 1 485 330 407 540 0,25
Modell 2 788 622 703 847 0,17

Saarland Geltendes Recht 452 308 327 526 0,25
Modell 1 463 319 338 535 0,24
Modell 2 775 623 652 868 0,15

Brandenburg Geltendes Recht 246 119 161 247 0,43
Modell 1 339 194 253 357 0,35
Modell 2 660 518 572 667 0,18

Mecklenburg-Vorpommern Geltendes Recht 163 87 122 180 0,37
Modell 1 241 152 204 277 0,30
Modell 2 585 488 541 613 0,13

Sachsen Geltendes Recht 249 147 198 285 0,31
Modell 1 306 199 254 348 0,27
Modell 2 618 516 572 658 0,13

Sachsen-Anhalt Geltendes Recht 270 106 141 203 0,55
Modell 1 321 149 196 261 0,48
Modell 2 657 487 535 613 0,23

Thüringen Geltendes Recht 239 100 140 219 0,49
Modell 1 302 157 207 290 0,40
Modell 2 627 483 536 620 0,19

1 Der Gini-Koeffizient kann Werte von 0 bis 1 annehmen. Je höher die Werte sind, umso größer ist die Ungleichheit zwischen den Gemeinden in Bezug auf das Pro-Kopf-
Aufkommen.

Quellen: Statistisches Bundesamt; Berechnungen des DIW Berlin.

© DIW Berlin 2011

Ostdeutsche Bundesländer profitieren besonders von der Aktualisierung des Zuweisungsschlüssels in „Modell 1”. 
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337 Euro. In „Modell 1“ wird aufgrund der komplexen 
bundeslandspezifischen Ausgestaltung der Zuweisun
gen keine Anpassung der Landeszuweisungen an den 
neuen Einkommensteueranteil vorgenommen. Daher 
wird im Folgenden das durchschnittliche Steuerauf
kommen einer Gemeinde einschließlich Zuweisungen 
mit dem gelten Recht unter Berücksichtigung der aus 
„Modell 1“ gewonnenen Erkenntnisse verglichen.

Ein Vergleich der durchschnittlichen Steuereinnahmen 
einschließlich Zuweisungen mit dem geltenden Recht 
zeigt: Sowohl der Durchschnitt als auch das Aufkom
men am 25., 50. und 75. Perzentil steigen, wobei der 
Anstieg für das 75. Perzentil am geringsten ist (Tabel
le 4). Berücksichtigt man jedoch, dass die Umstellung 
auf einen aktuelleren Verteilungsschlüssel („Modell 1“) 
vor allem finanzschwachen Gemeinden zugute kommt, 
profitieren von der durchschnittlichen Grundfinanzie
rung auch teilweise die kleineren und mittleren finanz
starken Kommunen. 

Ein Blick auf die Zahl der Gewinner und Verlierer ver
deutlicht dies. Der Anteil der kleinen Gemeinden mit 
weniger als 20 000 Einwohnern, die im Vergleich zum 

Tabelle 6

Gewinner und verlierer unterschiedlicher reform-modelle
In Prozent

Vergleich von

Alle Gemeinden
Westdeutsche 

Gemeinden
Ostdeutsche 
Gemeinden

Gemeiden mit 
mehr als 100 000 

Einwohnern

Gemeinden mit 
20 000 bis 100 000 

Einwohnern

Gemeinden mit 
weniger als 20 000 

Einwohnern

Gewinner Verlierer Gewinner Verlierer Gewinner Verlierer Gewinner Verlierer Gewinner Verlierer Gewinner Verlierer

Einkommensteuer Model 1 zu 
geltendem Recht 68 32 53 47 100 0 32 68 37 63 70 30

Gewerbe-, Einkommen-, 
Umsatzsteuer und  
allgemeine Zuweisungen

Model 1 zu 
geltendem Recht 68 32 53 47 100 0 32 68 37 63 70 30

Einkommensteuer Model 2 zu 
Model 1 35 65 26 74 55 45 55 45 30 70 35 65

Umsatzsteuer Model 2 zu 
Model 1 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0

Gewerbe-, Einkommen-, 
Umsatzsteuer und  
allgemeine Zuweisungen

Model 2 zu 
Model 1 71 29 82 18 48 52 33 68 72 28 72 28

Einkommensteuer Model 2 zu 
geltendem Recht 53 47 32 68 100 0 48 52 41 59 54 46

Umsatzsteuer Model 2 zu 
geltendem Recht 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0

Gewerbe-, Einkommen-, 
Umsatzsteuer und  
allgemeine Zuweisungen

Model 2 zu 
geltendem Recht 79 21 80 20 79 21 31 69 74 26 80 20

Quellen: Statistisches Bundesamt; Berechnungen des DIW Berlin.

© DIW Berlin 2011

Über 70 Prozent der Gemeinden profitieren von einer Zuschlagsteuer sowie einer Pauschalfinanzierung. 

geltenden Recht besser gestellt werden, beträgt rund 
80 Prozent. Betrachtet man jedoch nur die Verteilungs
wirkung der Zuschlagsteuer, beträgt der Anteil der Ge
winner 54 Prozent. Ein ähnliches Bild ergibt sich für die 
Gemeinden mit 20 000 bis 100 000 Einwohnern. Für 
Gemeinden mit mehr als 100 000 Einwohnern kehrt 
sich dieses Bild um: Der Anteil der Gewinner beträgt bei 
Einführung einer Zuschlagsteuer 48 Prozent, durch die 
Einführung der Grundfinanzierung verringert er sich 
auf 30 Prozent. Dies ist mit dem Wegfall der hohen Zu
weisungen für größere Städte zu erklären. Dass insge
samt der Effekt der Grundfinanzierung für die Gemein
den mit geringen eigenen Steuereinnahmen überwiegt, 
zeigt sich auch am GiniKoeffizienten für das ProKopf
Steueraufkommen einschließlich Zuweisungen einer 
Gemeinde. Dieser sinkt um 0,05 auf 0,19, das heißt die 
Ungleichheit der Einnahmeverteilung nimmt ab. 

Insgesamt beträgt der Anteil der Gemeinden, die durch 
die vorgeschlagene Reform gegenüber dem geltenden 
Recht besser gestellt werden, rund 80 Prozent. Er unter
scheidet sich nicht zwischen Ost und Westdeutschland. 
Während ostdeutsche Kommunen vor allem vom aktu
ellen Zuweisungsschlüssel profitieren, käme westdeut
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steuer auf Einkommen und Unternehmensgewinne 
klingt zunächst verlockend. Sie wird jedoch der Komple
xität der Gemeindefinanzierung nicht gerecht. Die Ge
werbesteuereinnahmen sind volatil und stark ungleich 
verteilt. Gleiches kann für eine Zuschlagsteuer auf Un
ternehmensgewinne angenommen werden. Das Erset
zen des kommunalen Anteils an der Einkommensteu
er, der zurzeit für einen Ausgleich zwischen einkom
mensstarken und schwachen Kommunen sorgt, durch 
einen Zuschlag auf die örtlich festgesetzte Einkommen
steuer verstärkt die Unterschiede in der Finanzausstat
tung der Kommunen. Unter anderem deshalb konn
te das Angebot der Bundesregierung die Kommunen 
nicht überzeugen. 

Mit Hilfe der Simulationsrechnung konnte zudem ge
zeigt werden, dass die Ungleichheit der Einnahmenver
teilung mit der Einführung einer ProKopfZuweisung 
aus dem Umsatzsteueraufkommen stark zurückgeführt 
werden kann. Dieses Modell verbindet die Anreizwir
kungen einer kommunalen Zuschlagsteuer mit stabi
len Mindesteinnahmen für die Kommunen. Bei dieser 
Simulationsrechnung wurde angenommen, dass eine 
ProKopfZuweisung den Unterschieden im kommuna
len Leistungsangebot gerecht wird. Inwieweit dies zu
trifft, stand nicht im Fokus dieser Studie und bedarf 
einer weitergehenden Analyse.

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass auf mittle
re Sicht eine Reform der kommunalen Finanzen un
vermeidbar ist. Eine stärkere Verankerung des fiskali
schen Äquivalenzprinzips ist hierbei anzustreben. Ein 
weiterer wesentlicher Bestandteil einer solchen Reform 
muss eine finanzielle Mindestausstattung der Kommu
nen sein, damit diese bereit sind, sich vom bisherigen 
System zu lösen.

schen Kommunen die pauschale Zuweisung zugute. 
Dies ist wie bereits angesprochen damit zu erklären, 
dass unter dem bisherigen Recht vielfach der Anteil 
der Zuweisung negativ von den eigenen Steuereinnah
men abhängt.

In Bezug auf die Volatilität der neuen Einnahmestruk
tur zeigt sich deutlich, dass mittels eines ProKopfUm
satzsteueranteils für die Kommunen die Volatilität so
wohl im Durchschnitt als auch am 25., 50. und 75. Per
zentil reduziert werden kann (Tabelle 7). Die Abnahme 
ist für das 75. Perzentil absolut am größten.

fazit

Die von der Bundesregierung vorgeschlagene Ablösung 
der Gewerbesteuer durch eine kommunale Zuschlag

Tabelle 7

volatilität des Pro-kopf-aufkommens der 
Gemeinden 2003–2008
Variationskoeffizient1

Durchschnitt 25. Perzentil Median 75. Perzentil

Geltendes Recht 0,27 0,17 0,22 0,32
Modell 1 0,27 0,16 0,22 0,34
Modell 2 0,22 0,12 0,15 0,20

1 Je höher der Variationskoeffizient ist, desto stärker schwanken die Pro-Kopf-
Aufkommen im Zeitverlauf. 

Quellen: Statistisches Bundesamt; Berechnungen des DIW Berlin.

© DIW Berlin 2011

Die Pauschalfinanzierung dämpft die Volatilität der Gemeinde-
einnahmen. 
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Martin Simmler,  
Wissenschaftlicher Mitarbeiter, 
Abteilung Staat am DIW Berlin.

SECHS FRAGEN AN MARTIN SIMMLER

Herr Simmler, die jüngsten Bemühungen zur Reform der 1. 
Gemeindefinanzierung sind gescheitert. Welche Folgen 
hat das? In erster Linie führt das dazu, dass die Finanz-
lage der Kommunen weiterhin angespannt bleibt. Die 
Gewinner sind die Gemeinden, die zurzeit hohe Gewer-
besteuereinnahmen haben, auf die sie nicht verzichten 
wollten. Dass das für diese Gemeinden dauerhaft von 
Vorteil ist, ist zu bezweifeln, da die Gewerbesteuer stark 
volatil ist. 

Warum wird die von der Bundesregierung vorgeschla-2. 
gene kommunale Zuschlagsteuer auf Einkommen- und 
Körperschaftsteuer von den Kommunen abgelehnt? 
Ich denke, dass die kommunale Zuschlagsteuer nicht 
allgemein von den Kommunen abgelehnt wird, es ist 
eher das Angebot, das die Kommunen nicht überzeugt 
hat. Wie auch die Gewerbesteuer führt eine kommunale 
Zuschlagsteuer auf die Körperschaftsteuer zu größerer 
Ungleichheit der Verteilung. Für die Einkommensteuer 
gilt dies nicht, da die Einkommen der Wohnbevölkerung 
weniger volatil sind und damit für sicherere Einnahmen 
sorgen. Aber es gibt ebenfalls große Unterschiede 
zwischen Gemeinden mit einkommensstärkeren und Ge-
meinden mit einkommensschwächeren Einwohnern. So-
mit ist für einen wesentlichen Teil der Gemeinden eine 
kommunale Zuschlagsteuer durchaus interessant, sie 
löst aber natürlich nicht das Problem für alle Gemein-
den. Damit muss auch die Frage der Grundausstattung 
diskutiert werden, weil eine kommunale Zuschlagsteuer 
durchaus schärfere Verteilungswirkungen hat. Die müs-
sen durch geeignete Maßnahmen ausgeglichen werden.

Die Gewerbesteuer bleibt erhalten. Sie kommt aber 3. 
nur wenigen Gemeinden zugute, zudem schwankt das 
Aufkommen stark. Würde eine Ablösung der Gewerbe-
steuer nicht für mehr Verteilungsgerechtigkeit sorgen? 
Grundsätzlich würde eine Abschaffung der Gewerbe-
steuer für mehr Verteilungsgerechtigkeit sorgen, es stellt 

sich jedoch die Frage, welche anderen Einnahmen an 
ihre Stelle treten könnten. Welche Möglichkeiten sich 
bieten, wird derzeit diskutiert. 

Als alternativer Weg zur Sicherstellung ausreichender 4. 
Finanzmittel in den Kommunen wird gelegentlich eine 
Wiederbelebung der Grundsteuer vorgeschlagen. Wäre 
das ein gangbarer Weg? Aus unserer Sicht nicht, da 
auch die Grundsteuer in strukturschwachen Gemeinden 
nicht für ausreichend hohe Einnahmen sorgen kann, 
selbst wenn die Bemessungsgrundlage aktualisiert wird. 

Eine andere Alternative der Basisfinanzierung von 5. 
Kommunen wäre eine aufgabenorientierte Mittelaus-
stattung. Welche Vorteile hätte diese Maßnahme? Eine 
aufgabenorientierte Mittelausstattung hat den Vorteil, 
dass sie in gewisser Weise jeder Gemeinde denselben 
Wert für ihre öffentlichen Leistungen zumessen würde. 
Das würde in den Gemeinden für einen Anreiz sorgen, 
wirtschaftlich zu haushalten. Sie hat damit den Vorteil, 
eine gewisse Vergleichbarkeit zu schaffen, muss jedoch 
unter Umständen an unterschiedliche Strukturen der 
Gemeinden angepasst werden. Auf jeden Fall würden 
aber die Pflichtausgaben der Gemeinden abgedeckt.

Nun ist die Reform vorerst gescheitert. Wer sind die 6. 
Gewinner und wer die Verlierer? Die jetzigen Gewinner 
sind die großen Städte mit hohen Gewerbesteuerein-
nahmen. Diese schwanken jedoch stark und werden bei 
der nächsten wirtschaftlichen Rezession einbrechen. 
Daher sehe ich auch in Zukunft dringenden Handlungs-
bedarf, auch für die großen Gemeinden, aber auch für 
die kleinen, für die sich zurzeit nichts ändert. Sie leben 
weiterhin von hohen Landeszuweisungen, wodurch An-
reize konterkariert werden.

 Das Gespräch führte Erich Wittenberg.

»Finanzlage der Kommunen  
bleibt angespannt«



13DIW Wochenbericht Nr. 43.2011

erratum

Im Wochenbericht Nr. 42/2011 ist die Tabelle 1 auf Seite 5 mit falschen Zahlen abgedruckt worden.  
Die richtige Version finden Sie hier:

Tabelle 1

entwicklung der zahl der erwerbstätigen in europäischen ländern von 2000 bis 2010
Veränderung 2010 gegenüber 2000 in Prozent

Alle Erwerbstätigen Frauen Männer

Insgesamt Vollzeit Teilzeit Insgesamt Vollzeit Teilzeit Insgesamt Vollzeit Teilzeit

Belgien 9 4 26 17 12 23 3 0 54
Bulgarien 6 – – 5 – – 8 – –
Dänemark 0 –6 22 2 –4 14 –2 –7 50
Deutschland 7 –2 43 12 –1 35 2 –3 96
Estland 0 –4 61 5 –1 60 –4 –7 63
Finnland 3 1 24 6 2 23 1 –1 27
Frankreich 11 10 17 17 19 14 6 5 31
Griechenland 7 5 48 16 13 52 2 1 40
Großbritannien 6 4 13 8 10 5 5 1 46
Irland 10 3 47 26 19 42 –1 –5 63
Italien 9 2 86 20 3 101 3 1 46
Lettland 0 1 –11 7 7 1 –6 –4 –25
Litauen –5 –4 –16 –2 –1 –10 –8 –7 –23
Luxemburg 22 13 92 34 16 85 13 11 145
Malta 15 7 120 29 12 136 8 6 85
Niederlande 6 –7 26 14 –9 24 1 –7 32
Österreich 11 0 64 17 –2 55 6 1 118
Polen 10 13 –13 10 12 –3 10 13 –26
Portugal –1 –1 3 3 5 –6 –4 –6 25
Rumänien –13 –8 –39 –17 –11 –47 –9 –6 –29
Schweden 10 5 28 8 1 21 12 8 46
Slowakei 11 9 132 8 5 104 14 12 219
Slowenien 8 2 104 7 –1 109 9 4 96
Spanien 20 13 96 44 33 96 5 3 98
Tschechien 4 4 13 2 1 6 7 6 36
Ungarn –1 –3 61 3 0 56 –3 –5 83
Zypern 31 30 39 43 45 28 22 20 61
EU-27 7 4 26 12 8 23 3 1 36

Norwegen 10 7 20 11 12 11 9 4 50
Schweiz 10 3 28 15 2 25 7 3 42

Quellen: Eurostat; Berechnungen des DIW Berlin.

© DIW Berlin 2011

Die Teilzeitbeschäftigung wächst stärker als die Vollzeitbeschäftigung. 
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Discussion Papers Nr. 1157/2011 
Eileen Trzcinski, Elke Holst

A Critique and Reframing of Personality in Labour Market Theory: 
Locus of Control and Labour Market Outcomes

This article critically examines the theoretical arguments that underlie the literature linking 
personality traits to economic outcomes and provides empirical evidence indicating that labour 
market outcomes influence personality outcomes. Based on data from the German Socio-
Economic Panel, we investigated the extent to which gender differences occur in the processes 
by which highly positive and negative labour market outcomes are determined and in the 
processes underlying the development of one particular aspect of personality, locus of control. 
Gender differences were more pronounced in the results for years in managerial/ leadership 

positions than for locus of control. Negative labour market states were also marked by gender differences. We 
conclude by arguing that an explicitly value-laden analysis of the rewards associated with personality within the 
labour market could expose areas where the gendered nature of rewards by personality serves to perpetuate power 
relationships within the labour market.

www.diw.de/publikationen/diskussionspapiere

Discussion Papers Nr. 1164/2011 
Guglielmo Maria Caporale, Alessandro Girardi

Fiscal Spillovers in the Euro Area

This paper analyses the dynamic effects of fiscal imbalances in a given EMU member state 
on the borrowing costs of other countries in the euro area. The estimation of a multivariate, 
multi-country time series model (specifically a Global VAR, or GVAR) using quarterly data for 
the EMU period suggests that euro-denominated government yields are strongly linked with 
each other. However, financial markets seem to be able to discriminate among different issuers. 
Consequently, fiscal imbalances in Italy and in other peripheral countries should be closely 
monitored by their EMU partners and the European institutions.

www.diw.de/publikationen/diskussionspapiere

Discussion 
Papers

A Critique and Reframing of 
Personality in Labour Market 
Theory
Locus of Control and Labour Market Outcomes

Eileen Trzcinski and Elke Holst
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Discussion Papers Nr. 1165/2011 
Guglielmo Maria Caporale, Luis A. Gil-Alana

Persistence and Cyclical Dependence  
in the Monthly Euribor rate

This paper analyses two well-known features of interest rates, namely their time dependence 
and their cyclical structure. Specifically, it focuses on the monthly Euribor rate, using monthly 
data from January 1994 to May 2011. Models based on fractional integration at the long run 
or zero frequency, although adequately describing the persistent behaviour of the series, do not 
take into account its cyclical structure. Therefore, a more general cyclical fractional model is 
considered. Future directions for research in this context are also discussed.

www.diw.de/publikationen/diskussionspapiere

Discussion Papers Nr. 1163/2011 
Felix Groba

Determinants of Trade with Solar Energy Technology Components: 
Evidence on the Porter Hypothesis?

Studies analyzing renewable energy market development usually investigate additional capac-
ity or investment. Characteristics, roles and determinants of cross border trade with renewable 
energy system components remain blurred. Environmental regulation and renewable energy 
policies are important in promoting renewable energy use. Yet, the effect of respective policies 
on determining exports remains ambiguous. The Porter hypothesis and the lead market litera-
ture argue that environmental regulation leads to a comparative export advantage. Empirical 
studies testing both hypotheses reach diverging conclusions and rarely focus on the renewable 

energy sector. Using solar energy technology components, this study adds to the literature by explaining exports 
of environmental technologies. The analysis uses a gravity trade model and a unique panel dataset to test the role 
of renewable energy policies on environmental technology exports from OECD countries and to describe structure 
and development of international solar energy technology component trade. The results find a rapidly growing mar-
ket with trade dominated by European countries. The study supports the Porter and the lead market hypotheses as 
early adopters of strong renewable energy policies have gained a comparative advantage. Analyzing the importer 
side, the study suggests that regulatory policies and import tariffs determine export flows of solar energy technol-
ogy components. 

www.diw.de/publikationen/diskussionspapiere



Wachwechsel in der EZB – 
Trichets Erbe

Mehr als je zuvor braucht Europa dieser Tage eine starke 
EZB. Und die EZB einen starken Chef. Ob Mario Draghi die-
se Rolle füllen kann, erscheint nur auf den ersten Blick we-
gen des „falschen Passes“ fraglich. Seiner Ernennung sind 
zwar politische Querelen um den erzwungenen Rücktritt 
Lorenzo Bini-Smaghis aus dem EZB-Rat vorausgegangen. 
Aber warum sollte Draghi dies nicht genauso schnell über-
winden können, wie es damals Trichet als Nachfolger Wim 
Duisenbergs gelang. Letzterer wurde auch trotz formeller 
Unabhängigkeit von den Franzosen zum „freiwilligen“ Rück-
tritt vor Ende der Amtszeit gezwungen.

Zwar hinterlässt Trichet ein schweres Erbe. Projekte, die 
gerade in diesen Krisenzeiten entscheidend gewesen 
wären, die wieder stärkere Orientierung der geldpolitischen 
Strategie an Geldmengen- und Kreditwachstum, die Ent-
koppelung der europäischen Bankenschicksale vom Rating 
„ihrer“ Volkswirtschaften sowie die Wiederherstellung 
einer marktorientierten Verzinsung von Staatsanleihen in 
der Eurozone, sind liegen geblieben. Die Geldschöpfung in 
der Amtszeit Trichets hat zu überschüssiger Liquidität, ex-
zessivem Kreditwachstum und einer permanent steigenden 
Hebelung der Bilanzen aller volkswirtschaftlichen Akteure 
in der Eurozone geführt. Hinzu kommt, dass Mario Draghi 
noch mehr als sein Vorgänger mit den Herausforderungen 
in den Bereichen der Übertragungseffekte internationaler 
Liquidität und der Reform des internationalen Währungs-
systems konfrontiert werden dürfte.

Schließlich ist die früher so eindeutige Rolle der EZB heute 
verwässert und schwieriger geworden. Durch den unbe-
schränkten Ankauf von Staatsanleihen ist die Notenbank in 
einer Rolle gefangen, die ihrer finanziellen und politischen 
Unabhängigkeit sowie ihrem Mandat klar widerspricht. Be-
ruhigend wirkt in dieser Hinsicht, dass Draghi immer wieder 
betont, dass es in einer Währungsunion nicht akzeptabel 
sei, dass einzelne Staaten die anderen ausnutzen. Deshalb 
müssten quasi-automatische Regeln her, um alle Länder zu 
einer sparsamen und stabilen Finanzpolitik zu zwingen.

Draghi selbst ist als Person genauso stark wie Trichet, 
weil auch er im Europäischen Parlament die überragende 
Bedeutung der EZB als Inflationsbekämpfer betonte. Er 
verwies nachdrücklich auf die Verantwortung der Regierun-
gen, ihre eigenen finanziellen Schwierigkeiten zu lösen. In 
seinem Heimatland gilt er, ebenso wie Trichet in Frankreich 
vor seinem EZB-Amtsantritt als Vertreter eines „franc fort“ 
bezeichnet wurde, als geldpolitischer Falke. Er liest seinen 
Landsleuten regelmäßig die Leviten und plädierte schon 
häufig in deutlichem Gegensatz zu Finanzminister Giulio 
Tremonti für Reformen und Schuldenabbau, eine höhere 
Produktivität und weniger Bürokratie. Persönlich gilt er 
als ruhig und analytisch – ein weiterer Vorteil in diesen 
hektischen Zeiten. 

Helfen könnte ihm darüber hinaus sein Ruf, dass er bei 
den G7- und G20-Treffen der internationalen Finanz akteure 
immer sehr souverän und fachlich exzellent agiert hat. Ihm 
wurde deshalb auch der Vorsitz des „Financial Stability 
Board” übertragen, das neue globale Finanzmarktregeln 
entwickeln soll, um die Welt vor den Risiken der überbor-
denden Spekulation besser zu schützen. Draghis Amtsüber-
nahme könnte somit Unsicherheiten über den künftigen 
EZB-Kurs beseitigen, die bisher die Märkte stark verunsi-
cherten.

Vor allem muss die EZB dem Geldmengen- und Kredit-
wachstum wieder mehr Bedeutung verleihen – nicht 
wegen aus dem Ruder laufender Verbraucherpreisinfla-
tion, sondern um eine neue Finanzkrise zu vermeiden. Die 
Chancen, dass Draghi genau das durchsetzen kann, stehen 
nicht schlecht, denn er bringt eine Ausbildung am MIT und 
in Harvard sowie Tätigkeiten in der Weltbank, der Banca 
d’Italia und bei Goldman Sachs mit. Hierdurch weist er das 
Durchsetzungsvermögen, das diplomatische Geschick und 
die internationale Ausrichtung auf, das die Euro-Krise sowie 
die Verhandlungen mit den nationalen Regierungen des 
Euro-Raums und dem IWF erfordern. 

Prof. Dr. Ansgar Belke ist Forschungsdirek-
tor für Makroökonomie am DIW Berlin

Der Beitrag gibt die Meinung des Autors 
wieder.

am aktuellen ranD von ansgar Belke


